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1. Einführung
Unser Wirtschaften, unser tägliches Leben hängt von 
der Nutzung natürlicher Ressourcen ab. Der Umfang 
der Ressourcennutzung vermindert allerdings zuneh-
mend die Fähigkeit unseres Planeten, die Lebens-
grundlagen für Mensch und Tier zu regenerieren. 
Deshalb ist weltweit eine grundlegende Umkehr von 
den derzeitigen Mustern der Ressourcennutzung zu 
einer dauerhaft umweltgerechten und ressourcen-
schonenden Wirtschaftsweise erforderlich.1 

Die Dringlichkeit, mit der wir nach nachhaltigen 
Grundsätzen handeln müssen, wird auch an der 
rasant steigenden Ressourceninanspruchnahme der 
stark wachsenden Wirtschaften der Schwellenländer 
deutlich. Hielten die Industriestaaten an den her-
kömmlichen Verbrauchsmustern fest und passten sich 
die Schwellen- und Entwicklungsländer wie bisher an 
deren Verbrauchsmuster an, würde sich der globale 
Ressourcenverbrauch bis 2050 verdreifachen2 und 
damit auf Kosten der Lebensgrundlagen jetziger und 
zukünftiger Generationen und weit über die Regene-
rationsfähigkeit der Natur hinausgehen.3 

Nachhaltig wirtschaften bedeutet, die Wirtschafts-, 
Umwelt- und Entwicklungspolitiken unter Beachtung 
der Tragfähigkeit der Erde so anzupassen, dass die 
Bedürfnisse der heute lebenden Menschen befriedigt 
werden können, ohne die Lebensgrundlagen künfti-
ger Generationen zu beeinträchtigen. Die Erhaltung 
der Tragfähigkeit der Erde bildet dabei die absolute 
äußere Grenze; in diesem Rahmen ist die Verwirkli-
chung der verschiedenen gesellschaftlichen Ziele zu 
optimieren.4

Dazu ist es notwendig, Wirtschaftswachstum und Ver-
brauch von Ressourcen voneinander zu entkoppeln, 
so dass die Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 
absolut sinkt. Auf mittlere Sicht ist eine signifikante 
absolute Senkung des Ressour-cenverbrauchs zu er-
reichen. Auf lange Sicht muss die Ressourcenproduk-
tivität um mindestens einen Faktor 10 steigen. Sparsa-
mer und effizienter Umgang mit endlichen Rohstoffen, 
deren Ersatz durch nachwachsende Rohstoffe im Rah-
men einer nachhaltigen Biomasse- und Landnutzung 
sowie die verstärkte Nutzung von Sekundärrohstoffen 
aus Recycling sind dabei zentrale Elemente.

Eine nur technisch verstandene Modernisierungspoli-
tik zur Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen reicht 
aber nicht aus. Sie muss von einem gesellschaftli-
chen Wandel hin zu nachhaltigen Produktions- und 
Konsummustern, Lebensgewohnheiten und Infra-
strukturen begleitet werden, um die mit der Nutzung 
von Ressourcen, der Entnahme und Verarbeitung 
von Rohstoffen sowie der Nutzung und Entsorgung 
von Gütern verbundenen Umweltbeeinträchtigungen 
absolut zu minimieren.5 Bei alldem ist zu berück-
sichtigen, dass Deutschland in vielen Bereichen auf 
Rohstoffimporte angewiesen ist und in vielen Förder-
ländern die Umweltstandards deutlich niedriger als in 
Deutschland sind.6

Um einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen zu erreichen, ist ein Bündel von in der 
europäischen und deutschen Ressourcenschutzpolitik 
eingebetteten Maßnahmen und Instrumenten notwen-
dig. Daneben müssen die Staaten und die EU auch auf 
internationaler Ebene handeln. Wichtiger Bestandteil 
des notwendigen Bündels an Maßnahmen und Instru-
menten ist die rechtliche Regulierung. 

Dem Stand der rechtswissenschaftlichen Forschung 
entsprechend legen wir mit diesem Papier dar, wie 
v. a. das nationale Recht weiter entwickelt werden 
sollte, um für alle beteiligten Akteure den notwendi-
gen rechtlichen Rahmen zu schaffen, Umweltbelas-
tungen und soziale Probleme durch die Ressourceni-
nanspruchnahme zu vermeiden und die natürlichen 
Ressourcen zu schützen. Anknüpfungspunkt ist dabei 
zunächst das ressourcenrelevante Umweltfachrecht. 
Auch wird eine eigenständige Grundlagenregelung 
des Ressourcenschutzes diskutiert. Darüber hinaus 
wird auf zivilrechtliche Ansätze eingegangen. Nicht 
Teil dieser Darstellung sind mögliche ressourcenbezo-
gene Regelungen, die über finanzielle Anreize wirken 
(z.B. Steuern oder Fördermaßnahmen).7
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2. Ressourcenschutzpolitik in Europa und Deutschland
Deutschland und die Europäische Union haben 
sich 1992 im Rahmen des auf der UN-Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung beschlossenen umwelt- und 
entwicklungspolitischen Aktionsprogramms Agenda 
21 dazu bekannt, der weltweiten Verschlechterung 
der ökologischen, ökonomischen und sozialen Ver-
hältnisse entgegenzuwirken, schrittweise eine Verbes-
serung zu erreichen und eine nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen sicher zu stellen.8

Seither rückt der Ressourcenschutz sowohl auf euro-
päischer als auch auf nationaler Ebene zunehmend in 
den Fokus der Umwelt- und Wirtschaftspolitik. 

Ressourcenschutzpolitik in der Europäischen Union

Die europäische Ressourcenschutzpolitik ist über ein 
reichliches Jahrzehnt in einer Vielzahl von Strategien 
und Programmen9 entwickelt worden. Der aktuelle 
Stand dieses Prozesses findet sich im Ende 2011 von 
der Kommission vorgelegten „Fahrplan für ein res-
sourcenschonendes Europa“10. Ziele der europäischen 
Ressourcenschutzpolitik sind es, dafür zu sorgen, dass 
der Verbrauch von erneuerbaren und nicht erneuerba-
ren Ressourcen die Tragfähigkeitsgrenzen der Umwelt 
nicht übersteigt11 und dass die Umweltauswirkungen 
der Ressourcennutzung entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette minimiert werden.12 Hierzu soll das 
Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch 
(absolut) abgekoppelt13, die Ressourcen effizienter 
genutzt und das Abfallaufkommen reduziert werden.14 
Die Ressourcenschutzziele der EU sollen überdies 
bei der integrierten Produktpolitik berücksichtigt 
werden15, wonach die Umweltauswirkungen von 
Produkten über den gesamten Produktlebenszyklus 
verringert werden sollen.16 Quantitative Ressourcen-
schutzziele formuliert die europäische Politik bisher 
(noch) nicht.17 Das Netzwerk der Umweltbehörden hat 
bereits 2006 erste Ziele und Maßnahmen formuliert.18 
Aus europäischer Perspektive gilt es v. a., Produkte 
unter Ressourcenschutzgesichtspunkten zu verbes-
sern, das Verbraucherverhalten zu ändern (z. B. durch 
mehr und bessere Informationen über die Umweltbe-
lastung von Produkten und Dienstleistungen19) und  
die ökologischen Anforderungen an die öffentliche 
Beschaffung zu stärken. Die EU will daneben eine 
Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Kreislauf-
wirtschaft (v. a. Vermeidung, Wiederverwendung und 

Recycling) ergreifen. Ein weiterer Schwerpunkt der 
europäischen Ressourcenschutzpolitik liegt in der 
Abschaffung umweltschädlicher Subventionen und 
der Internalisierung externer Kosten verbunden mit 
einer Verlagerung der Besteuerung vom Faktor Arbeit 
hin zur Umweltbesteuerung.

Deutschlands Ressourcenschutzpolitik

Auch der deutschen Politik ist der Ressourcenschutz 
ein wichtiges Anliegen. So ist es Ziel der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, nicht 
erneuerbare und nachwachsende Rohstoffe in einer 
Weise zu nutzen, die dauerhaft tragfähig ist, indem sie 
gegenwärtigen wie zukünftigen Generationen ver-
gleichbare wirtschaftliche Potenziale ermöglicht und 
ökologische und soziale Belastungen auch in globaler 
Betrachtung vermeidet. Konkret soll die Rohstoff-
produktivität20 bis 2020 gegenüber 1994 verdoppelt 
werden. Mit dem derzeitigen Maßnahmenkatalog und 
Instrumentarium befindet sich Deutschland auf dem 
richtigen Weg; zur Erreichung der selbstgesetzten 
Ziele bedarf es aber zusätzlicher Maßnahmen.21

Konkretisiert wird die deutsche Ressourcenschutzpo-
litik vor allem in dem Anfang 2012 von der Bundes-
regierung beschlossenen Deutschen Ressourcenef-
fizienzprogramm (ProgRess), welches insgesamt 20 
Handlungsansätze entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette beschreibt, um zu einer effizienteren und 
nachhaltigeren Nutzung und zum Schutz der natür-
lichen Ressourcen zu gelangen.22 Hierzu zählt unter 
anderem die Berücksichtigung von Ressourceneffizi-
enz bei der Entwicklung des rechtlichen Rahmens auf 
nationaler Ebene (Handlungsansatz 18).
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3. Ressourcenschutz(recht) konkret: Worum geht es?

1. Gegenstand, Ziele und Strategien des 
Ressourcenschutzes

Der umweltwissenschaftliche Begriff der natürlichen 
Ressourcen ist sehr weit und umfasst abiotische und 
biotische Primärrohstoffe (inkl. Energieträger), Fläche, 
Wasser, Boden, strömende Ressourcen wie Erdwärme, 
Wind-, Gezeiten- und Sonnenenergie, Biodiversität 
(Biologische Vielfalt) und Ökosystemleistungen. Für 
den Begriff der natürlichen Ressourcen ist es dabei un-
erheblich, ob die Ressourcen als Quellen für die Her-
stellung von Produkten oder als Senken zur Aufnahme 
von Emissionen (Wasser, Boden, Luft) dienen.23 In 
dieser Weite und vor allem aufgrund der Integration 
beider Funktionen von natürlichen Ressourcen (Quel-
le und Senke) ist der breit verstandene Ressourcen-
begriff für regulatorische Zwecke allerdings schwierig 
handhabbar. Denn wenn die Senkenfunktion von 
natürlichen Ressourcen betrachtet wird, dann stehen 
Maßnahmen zur Minderung ihrer Inanspruchnahme 
durch Immissionen im Vordergrund. Der Schutz und 
der Erhalt der Senken ist ein klassischer Gegenstand 
des Umweltrechts, maßgeblich des medienbezogenen 
Umweltrechts. Davon abweichend setzt der quellenbe-
zogene Ressourcenschutz an der Steuerung des Inputs 
von natürlichen Ressourcen – vor allem der Rohstoffe 
und Flächen aber auch Boden, Wasser und andere Res-
sourcen – als Inputfaktor/Produktionsfaktor für Wert-
schöpfungsprozesse an. Eine solche Inputsteuerung ist 
im Umweltschutz und seiner rechtlichen Regulierung 
bisher wenig verbreitet24. Sie sollte deshalb vorrangig 
mit einem Ressourcenschutzrecht adressiert werden.

Auch der quellenbezogene Ressourcenschutz verfolgt 
letztlich als Grundanliegen die Vermeidung und Ver-
minderung der nachteiligen Auswirkungen der Res-
sourcennutzung auf die Umwelt25 sowie den Schutz 
der natürlichen Ressourcen für die künftigen Generati-
onen. Im Sinne einer an der Wurzel des Übels anset-
zenden Politik ist es daher das Ziel aller Maßnahmen 
des Ressourcenschutzes, die natürlichen Ressourcen 
zu erhalten oder wiederherzustellen. 

Ein Weg, die natürlichen Ressourcen in ihrer Men-
ge und Funktion zu erhalten, ist es, sie sparsam zu 
nutzen (Ressourcenschonung). Dies allein genügt 
jedoch nur bei erneuerbaren Ressourcen und auch 
nur dann, wenn die Nutzung die Grenzen der Re-

generierbarkeit dieser Ressourcen beachtet. Nicht 
erneuerbare Ressourcen hingegen sind selbst bei der 
sparsamsten Nutzung irgendwann erschöpft. Eine 
weitere wichtige Strategie zum Erhalt der natürlichen 
Ressourcen ist eine hohe Ressourceneffizienz, d. h. 
die Erreichung eines möglichst maximalen Nutzens 
und des bestmöglichen Ergebnisses mit geringstmög-
lichem Ressourceneinsatz. Aber auch die effizienteste 
Ressourcennutzung reicht nicht aus, um die natürli-
chen Ressourcen auf Dauer zu erhalten oder wieder-
herzustellen. Denn die Gefahr ist groß, dass zwar die 
Ressourcenproduktivität – das Verhältnis aus Ertrag 
und Ressourcenaufwand – steigt, der Druck auf die 
Umwelt durch wachsende Ressourcennutzung und die 
damit verbundenen Umweltwirkungen absolut jedoch 
zunimmt. So können die durch Effizienzsteigerungen 
erzielten Ressourceneinsparungen durch vermehrte 
Ressourcennutzung gemindert, aufgezehrt oder sogar 
überkompensiert werden (sog. Reboundeffekt). 

Beispielsweise haben u.a. in der Unterhaltungselek-
tronik energieeffizientere und preiswertere Geräte 
Einzug gehalten, gleichzeitig aber steigt die Anzahl 
dieser Geräte in den Haushalten. Rebound-Effekte 
können beispielsweise auch entstehen, wenn die mit 
effizienten PKW eingesparten Spritkosten für zu-
sätzliche Autofahrten genutzt werden.26 Es ist daher 
unumgänglich, die Inanspruchnahme der natürlichen 
Ressourcen absolut zu minimieren. Hierzu ist es nötig, 
unseren Verbrauch an Ressourcen und die Nachfrage 
nach Gütern und Dienstleistungen nicht nur durch 
technische Effizienzmaßnahmen, sondern auch durch 
Verhalten und veränderten Bedarf zu senken (Suffi-
zienz). Eine weitere Strategie zur Senkung der Res-
sourcennutzung ist die Einbettung von Wirtschafts-
prozessen in natürliche Stoffkreisläufe (Konsistenz). 
Wesentlicher Bestandteil von Konsistenzstrategien ist 
die Substitution, zum Beispiel von fossilen Rohstoffen 
durch erneuerbare Rohstoffe.27

2. Synergien und Konflikte mit anderen  
Umweltschutzzielen

Die sparsame, effiziente, suffiziente und konsistente 
Nutzung von Rohstoffen weist zahlreiche Bezüge und 
Schnittstellen zu anderen Umweltschutzzielen auf. Be-
sonders enge Verbindungen bestehen zu den Umwelt-
schutzzielen Flächensparsamkeit und Klimaschutz.
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I. Einführung

a) Senkung der Flächeninanspruchnahme
Die Senkung der Flächeninanspruchnahme zählt zu 
den Zielen der deutschen Umwelt- und Nachhaltig-
keitspolitik.28 Nach der weiten Ressourcendefinition 
zählt die Fläche zu den natürlichen Ressourcen. Sie 
ist zudem eine Quelle für Wertschöpfungsprozesse. 
Somit ist Flächensparen schon begrifflich ein Teil des 
Ressourcensparens. Jenseits dieses semantischen 
Zusammenhangs ist festzustellen, dass viele Maßnah-
men und Instrumente zur Reduzierung der Flächeni-
nanspruchnahme positiv auf den Schutz von Rohstof-
fen wirken. Wird etwa im Sinne des Flächensparens 
darauf hingewirkt, die Umwandlung von unbebauten, 
unzerschnittenen und unzersiedelten Flächen in Flä-
chen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu vermeiden 
und zu verringern, so bedeutet dies weniger neue und 
damit regelmäßig ein Weniger an rohstoffintensiven 
Siedlungen und Verkehrsinfrastrukturen.29 Rechtliche 
Instrumente zum Flächensparen wie die baurechtli-
chen Regelungen zur Stärkung der Innenentwicklung 
sowie planerische Instrumente können damit auch 
dem Ressourcenschutz dienen.

b) Klimaschutz
Starke Schnittstellen weist der Ressourcenschutz 
daneben zum Klimaschutz auf, der vor allem eine 
Energiewende erfordert, die auf den Säulen erneuer-
bare Energien und Effizienz beruht30. 

Gerade am Beispiel der Biomasse, die, neben ihrer 
Funktion als Lebens- und Futtermittel, sowohl als 
Grundstoff im verarbeitenden Gewerbe als auch als 
Energieträger genutzt werden kann, lassen sich die 
vielfältigen Synergien, aber auch manche Konflikte 
zwischen Ressourcenschutz- und Klimaschutzzielen 
gut illustrieren. So kann die Verwendung von Bio-
masse für die Energieerzeugung und zur stofflichen 
Nutzung sowohl Treibhausgasemissionen einsparen 
als auch die Inanspruchnahme nicht-erneuerbarer 
Rohstoffe senken. Andererseits können mit der aus-
schließlich energetischen Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe negative Umwelteffekte, beispielsweise 
zusätzliche Flächeninanspruchnahme, Biodiversi-
tätsverluste, Beeinträchtigung der Bodenfunktionen 
sowie der Gewässerqualität und Konflikte mit der Nah-
rungs- und Futtermittelproduktion verknüpft sein. Ein 
nicht nachhaltiger Anbau der Biomasse kann sogar 
dazu führen, dass gar keine Treibhausgase eingespart 
werden. Aufgrund dessen müssen nachwachsende 
Rohstoffe möglichst häufig zunächst stofflich genutzt 

werden, z. B. als Möbel, Bauholz oder Biokunststoff, 
bevor sie einer energetischen Verwertung zugeführt 
werden (sogenannte Kaskadennutzung).31 Aufgabe 
zukünftiger wissenschaftlicher Arbeiten des Um-
weltbundesamtes wird es daher sein, im Bereich der 
biogenen Rohstoffe Instrumente für die angemessene 
Berücksichtigung von Klimaschutz- und Ressour-
censchutzaspekten sowie zur Auflösung potenzieller 
Konflikte zwischen den verschiedenen Schutzgütern 
zu identifizieren und zu entwickeln. Für die energeti-
sche Nutzung von Biomasse kommen in erster Linie 
Rest- und Abfallstoffe in Frage.

Beispiele für die vielfältigen Synergien von Ressour-
cen- und Klimaschutz finden sich aber auch bei den 
nicht-energetisch genutzten, abiotischen Rohstoffen:

u So sind neue Siedlungs-, Gewerbe- und Industrie-
gebiete und die für deren Erschließung notwendige 
Verkehrsinfrastruktur ebenso wie der Ausbau der 
überörtlichen Infrastruktur nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt des Flächen- und Rohstoffsparens 
problematisch. Die durch Zersiedlung entstehen-
den längeren Anfahrtswege und der durch ver-
ringerten Raumwiderstand32 induzierte Verkehr 
bedingen auch einen Anstieg der CO2-Emissionen. 
Vor allem planerische Instrumente (Bauleitpla-
nung, Raumplanung, Verkehrsplanung) können 
hier synergetisch dem Erreichen sowohl von 
Flächenspar- und Ressourcenschutzzielen als auch 
von Klimaschutzzielen dienen.33

u	Recycling kann nicht nur die Wiederverwendung 
von wertvollen Stoffen fördern, die sonst ungenutzt 
weggeworfen würden, sondern spart unter Berück-
sichtigung der für das Recycling aufgewendeten 
Energie außerdem den für die Rohstoffgewinnung 
und -verarbeitung nötigen Energieaufwand und 
die dabei entstehenden Treibhausgasemissionen.34 
Das Kreislaufwirtschaftsrecht leistet demnach 
nicht nur – entsprechend seines gesetzlich erklär-
ten Zwecks35 – einen Beitrag zur Schonung der 
natürlichen Ressourcen, sondern auch zum Klima-
schutz.

u	Instrumente zur Intensivierung der energetischen 
Gebäudesanierung können nicht nur helfen, das 
enorme Energieeinsparpotenzial im Gebäudesektor 
zu heben. Sie helfen auch, Ressourcen zu schonen, 
denn ein attraktiver Gebäudebestand vermeidet 
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den regelmäßig material- und energieaufwändige-
ren Neubau.36 

u	Auch in anderen Bereichen können Instrumente 
zur Steigerung von Energieeffizienz und Verringe-
rung des Energieverbrauches durch eine Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes einen Beitrag zum Klima-
schutz und zur Einsparung von Ressourcen leisten. 
Große Potenziale zur Steigerung der Energie- und 
Ressourceneffizienz bestehen auf betrieblicher 
Ebene. Diese können durch Energie- und Umwelt-
managementsysteme systematisch identifiziert und 
genutzt werden. Darüber hinaus sind ökonomische 
Instrumente notwendig, die die Umweltkosten bei 
der Energieerzeugung und beim Energieverbrauch 
internalisieren und den Unternehmen ökonomi-
sche Anreize geben, ihre Energieeffizienz zu erhö-
hen. Auch marktbasierte Ansätze zur Erhöhung der 
Energieeffizienz wie beispielsweise Anreizprogram-
me für Energieeffizienmaßnahmen im Rahmen des 
Emissionshandels 37 oder der Handel mit soge-
nannten „weißen“ Zertifikaten können Beiträge für 
den Ressourcenschutz leisten.38

Aber nicht immer sind Klima- und Ressourcenschutz 
Verbündete:

u	Der Ausbau des Energienetzes, vor allem der Bau 
neuer Energieleitungstrassen, der zur Umsetzung 
der Energiewende erforderlich ist, ist mit erhebli-
chen Eingriffen in die Natur und Landschaft sowie 

– insbesondere wenn diese durch Wälder oder 
(ausnahmsweise) durch Siedlungsgebiete geführt 
werden – auch mit Nutzungsbeschränkungen auf 
den darunterliegenden Flächen verbunden. Hinzu 
kommt ein großer Materialeinsatz. Daher empfiehlt 
das Umweltbundesamt, dass zusätzliche Netzkapa-
zitäten in erster Linie durch eine Optimierung und 
Verstärkung der vorhandenen Stromtrassen verfüg-
bar gemacht werden.39 Zudem sollte der Netzaus-
baubedarf durch eine effiziente Betriebsführung 
zum Beispiel die zeitweise Abregelung von Einspei-
sespitzen bei der Windenergie, gesenkt werden. 
Soweit dennoch neue Leitungsanlagen erforderlich 
sind, müssen diese möglichst ressourcenschonend 
errichtet werden.

u	Weitere Herausforderungen bringt die Energiewen-
de hinsichtlich des Bedarfs an Massenmetallen wie 
Kupfer oder kritischen, strategischen Metallen wie 
den Seltenen Erden, Indium, Kobalt oder Tellur z. 
B. für den Ausbau der Windenergie und der Photo-
voltaik.40

Diese Beispiele machen die vielfältigen Zusammen-
hänge des Ressourcenschutzes mit anderen um-
weltpolitischen Zielen deutlich, und zeigen, dass es 
sinnvoll ist, die betroffenen Rechtsbereiche bei ihrer 
Weiterentwicklung aufeinander abzustimmen und 
miteinander zu verknüpfen.

4. Status quo des Ressourcenschutzes im Recht
Zur Umsetzung der Ziele und Strategien des Ressour-
censchutzes muss das Recht einen Beitrag leisten. 
Inwieweit es dies bereits tut und was geändert werden 
muss, wird in den folgenden Kapiteln dargestellt. Weil 
auch die natürlichen Ressourcen, denen die Quellen-
funktion für Wertschöpfungsprozesse gemein ist (v. a. 
Fläche, Wasser, biotische und abiotische Rohstoffe), 
sich stark in ihren Eigenschaften und Verwendungs-
zwecken unterscheiden, ist eine differenzierte Be-
trachtung dieser natürlichen Ressourcen sinnvoll.41 
Dem Stand der rechtswissenschaftlichen Forschung 
entsprechend, sind Schwerpunkt der hier vorgetra-
genen Überlegungen für eine rechtliche Verankerung 

des Ressourcenschutzes die nicht-energetischen, 
abiotischen Rohstoffe (Metalle und Minerale).

Der Schutz der natürlichen Ressourcen zählt zu den 
Staatszielen Deutschlands nach Art. 20a des Grund-
gesetzes.42 Im deutschen Umweltrecht fehlt es bislang 
aber an einer ausdrücklichen Normierung des Res-
sourcenschutzzieles.43 Gleiches gilt für das europäi-
sche Umweltrecht.
Bestandsanalysen des geltenden Rechts haben zudem 
gezeigt, dass es an einem geschlossenen System von 
Rechtsnormen fehlt, welches dem Schutz von Roh-
stoffen hinreichend Rechnung trägt.44 Sowohl im 
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europäischen als auch nationalen Recht finden sich 
manche Regelungen, die direkt dem Rohstoffschutz 
dienen (z. B. Ökodesign-Recht oder Abfallrecht) oder 
diesen zumindest als Rechtsreflex (z. B. Immissions-
schutzrecht, Wasserrecht) befördern. Oftmals bergen 
diese Regelungsregime ein großes Potenzial für den 
Ressourcenschutz, welches derzeit aber noch nicht 
voll ausgeschöpft wird (namentlich Ökodesign-Recht 
und abfallrechtliche Produktverantwortung). Auch 
die freiwillige und verpflichtende Kennzeichnung 

von Produkten sowie Verbraucherinformationen 
können einen wichtigen Beitrag für den Ressourcen-
schutz leisten. Bestimmte Regelungsbereiche sind 
ressourcenschutzrechtlich betrachtet noch nahezu 
unberührt, z. B. das Bergrecht, obwohl sie von hoher 
Relevanz für den Ressourcenschutz sind. Zusammen-
gefasst ist festzustellen, dass es an einem geschlosse-
nen Regelungsprogramm für den Ressourcenschutz 
fehlt.

5. Ansatzpunkte für die Entwicklung des deutschen  
Ressourcenschutzrechts
Bei der Entwicklung eines Rechtsrahmens für den 
Ressourcenschutz ist zum einen von Belang, dass es 
sich – ähnlich wie beim Klimaschutzrecht – um eine 
Querschnittsmaterie handelt. Hieraus folgt, dass sich 
die Regulierung nicht nur auf das Umweltrecht oder 
gar einige wenige Bereiche des Umweltrechts konzen-
trieren kann, sondern eine Vielzahl weiterer Rechts-
gebiete – wenn auch in unterschiedlicher Reichweite 
und Tiefe – erfasst. Hinzu kommt eine weitere Her-
ausforderung, die für das Umweltrecht aber geradezu 
typisch ist: 

Wie schon gezeigt, hat sich auch die EU dem Thema 
Ressourcenschutz gewidmet und das Feld zudem 
durch Regelungen wie die Abfallrahmenrichtlinie 
und die Ökodesign-Richtlinie rechtlich geprägt. Ein 
nationales Ressourcenschutzrecht ist vor diesem Hin-
tergrund ohne die Berücksichtigung der europäischen 
Vorgaben nicht denkbar, wobei die Möglichkeiten für 
nationale Regelungen in den jeweiligen Bereichen des 
Umweltfachrechts aufgrund des europarechtlich fest-
gelegten Rahmens unterschiedlich sind45. Insgesamt 
wird sich das Ressourcenschutzrecht also in einem 
Mehrebenensystem aus nationalen und europäischen 
Regelungen bewegen.

Der Schwerpunkt ressourcenschützender Regelun-
gen ist im Umweltrecht zu verorten. Das Umweltrecht 
umfasst einen großen und ausdifferenzierten Bestand 
von Regelungen, die auf den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen gerichtet und überwiegend dem 
öffentlichen Recht zuzuordnen sind. Es beinhaltet 

bereits jetzt vereinzelt Regelungen, die den Res-
sourcenschutz direkt bezwecken oder diesem quasi 
nebenbei dienlich sind.46 Das Ressourcenschutzrecht 
kann folglich nicht losgelöst neben das bestehende 
Recht gesetzt, sondern muss in den vorhandenen 
Rechtsrahmen integriert werden. Dabei ist im Hinblick 
auf die Synergien und Konflikte des Ressourcenschut-
zes mit anderen umweltpolitischen Zielen darauf zu 
achten, dass es zu keinen Widersprüchen innerhalb 
der Rechtsordnung kommt. Hierfür ist ein umfassen-
des Regelungskonzept nötig, welches aufzeigt, an 
welcher Stelle in welchem Umfang die Integration 
des Ressourcenschutzes sinnvoll und rechtskonform 
bewerkstelligt werden kann. Aus Sicht des Umwelt-
bundesamtes beinhaltet das Regelungskonzept ein 
mehrgleisiges und schrittweises Vorgehen: Zum einen 
ist den zahlreichen Ansatzpunkten für die Integration 
des Ressourcenschutzes in das Umweltfachrecht nach-
zugehen. Daneben bedarf es aber einer übergreifen-
den Grundsatzregelung, welche den Bezugsrahmen 
für die bisher ergangenen und zukünftig ergehenden 
ressourcenschutzrelevanten Gesetze, Maßnahmen 
und Instrumente bildet.

1. Schaffung eigenständiger Grundlagen-
regelungen des Ressourcenschutzes

Ressourcenschutz ist bislang kein Ziel, das die (Um-
welt)Rechtsordnung umfassend, systematisch und 
konsistent verfolgt. Dieses Defizit sollte angegangen 
werden. Neben der Integration des Ressourcenschut-
zes in das Fachrecht ist ein übergreifender, allein 
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dem Schutz der natürlichen Ressourcen gewidmeter 
Rechtsakt (Stammgesetz) sinnvoll. Ein solches Stamm-
gesetz kann der hohen Bedeutung des Ressourcen-
schutzes auf angemessene Weise Rechnung tragen. 
Es bietet einen Regelungsort für Bestimmungen, 
die übergeordnete Aspekte des Ressourcenschutzes 
betreffen. Hierzu zählen gesetzliche Definitionen für 
zentrale Begriffe des Ressourcenschutzes, Ressour-
censchutzziele sowie die Grundsätze des Ressourcen-
schutzes. Auch die Regelungen für das Ressourcen-
schutzprogramm sind in diesem Stammgesetz des 
Ressourcenschutzes zu verorten. 

Das Stammgesetz des Ressourcenschutzes müsste sich 
in das schon bestehende Umweltrechtssystem einfü-
gen und soll es in seiner weiteren Entwicklung und 
Anwendung prägen. Das geltende Recht, besonders 
das medienbezogenen Umweltrecht und das Natur-
schutzrecht, adressiert bereits einige natürliche Res-
sourcen – überwiegend in ihrer Senkenfunktion. Als 
besondere Bestimmungen gingen sie den allgemeinen 
Regelungen eines Stammgesetzes vor. Auch stünde 
das Ressourcenschutzgesetz einer Konkretisierung 
seiner Vorschriften im Fachrecht, z.B. zu Umweltqua-
litätszielen, nicht entgegen. Im Gegenteil, es forderte 
diese sogar.

Das Gesetz sollte einen weiten Anwendungsbereich 
haben und grundsätzlich alle natürlichen Ressourcen 
erfassen, die als Quelle für Wertschöpfungsprozesse 
dienen. Die ausschließlich als Senken fungierenden 
natürlichen Ressourcen (z. B. Luft) sollten nicht in den 
Anwendungsbereich einbezogen werden. Denn dort 
geht es aus ressourcenpolitischer Sicht um den Erhalt 
der Funktionsfähigkeit als Senke, also um den Schutz 
vor übermäßigen Immissionen. Dies ist Gegenstand 
des medienbezogenen Umweltrechts und sollte dort 
abschließend geregelt werden. Damit soll Abgren-
zungsproblemen und Reibungen mit den bestehenden 
Regelungen vorgebeugt werden. Für bereits geregel-
te natürliche Ressourcen, die sowohl als Senke als 
auch als Quelle genutzt werden, z. B. Wasser, sollten 
Kollisionsklauseln die abschließende Geltung des 
Fachrechts absichern. Des Weiteren sollten die strö-
menden Ressourcen Wind, Wasserströme, Erdwärme 
und Sonnenenergie ausgeschlossen werden, soweit 
für deren Nutzung die energierechtlichen Vorschriften 
anwendbar sind.

Der weite Anwendungsbereich gewährleistet, dass 
sich die allgemeinen Regelungen, z.B. allgemeine 

Ziele und die Grundsätze und die Verpflichtung zur 
Erstellung eines Ressourcenschutzprogramms auf 
(fast) alle natürlichen Ressourcen mit Inputfunktion 
beziehen. Damit wird eine der Weite und Komplexität 
des Ressourcenschutzes angemessene umfassende 
gesetzliche Rahmensetzung für den Ressourcenschutz 
gewährleistet.

Das Gesetz soll der Reduzierung des Ressourcenver-
brauchs, der nachhaltigen Nutzung und dem Schutz 
der natürlichen Ressourcen dienen. Eine das Gesetz 
einleitende Zweckbestimmung könnte lauten:

Zweck des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, einen Beitrag zum 
Ressourcenschutz durch eine Reduzierung des 
Ressourcenverbrauchs zu leisten und zugleich zu 
einer nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der 
natürlichen Ressourcen beizutragen.

(2) Mit diesem Gesetz sollen Ziele zur Reduzierung 
des Ressourcenverbrauchs sowie zur Verringerung 
der Umweltauswirkungen der Ressourcennutzung 
gesetzt, die Belange des Ressourcenschutzes kon-
kretisiert und notwendige Umsetzungsinstrumente 
geschaffen werden.47

Im Gesetz sollten qualitative und quantitative, allge-
meine und besondere Ressourcenschutzziele ver-
ankert werden. Bislang gibt es keine verbindlichen 
unionsrechtlichen Vorgaben oder Verpflichtungen 
für die Mitgliedstaaten. Auf nationaler Ebene, v. a. im 
Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und von Pro-
gRess gibt es jedoch unverbindliche Zielvorstellungen, 
die als Grundlage herangezogen werden können.
Sinnvoll ist ein allgemeines qualitatives Ziel von 
hohem Abstraktionsgrad, welches durch besondere, 
möglichst quantitative Ziele konkretisiert wird. Die 
allgemeine Zielbestimmung könnte lauten:

 „Die Ressourcennutzung soll auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen bis 2050 auf 
ein global ökologisch und sozial tragfähiges Maß 
reduziert werden. Die negativen Umweltauswir-
kungen der Ressourcennutzung, einschließlich der 
im Ausland mitverursachten, sollen so weit wie 
möglich verringert werden.“

Als besonderes, quantitatives Ziel könnte das Ziel aus 
der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zur Senkung 
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der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und 
Verkehr fortgeschrieben und gesetzlich fixiert werden.
 
Daneben ist ein quantitatives rohstoffbezogenes Ziel 
empfehlenswert. Beispielsweise könnte dies ein Ziel 
zur Steigerung der Rohstoffproduktivität unter Einbe-
ziehung aller Rohstoffgruppen sowie der Rohstoffbe-
darfe von Importgütern (sog. Rucksäcke) sein.48 

Zu überlegen wäre zudem ein Ziel der absoluten 
Reduktion der Ressourcennutzung im Sinne eines 
global verallgemeinerbaren Niveaus des Pro-Kopf-
Verbrauchs.49 

Der Vorteil der Gesetzesform und der damit einher-
gehenden rechtlichen Verbindlichkeit ist, dass die 
Ziele über die Qualität einer politischen Absichts-
erklärung oder eines Programmsatzes hinausgehen 
und auch schwieriger zu ändern oder abzuschaffen 
sind. Die Ziele erhalten somit eine besondere Qualität 
politisch-gesellschaftlicher Verankerung. Der norma-
tive Zusammenhang mit rechtlichen Instrumenten zur 
Umsetzung der Ziele fördert das Verstehen von Zusam-
menhängen, die Transparenz der Regulierung und die 
Akzeptanz der damit möglicherweise verbundenen 
Belastungen.50 Über die Nationale Nachhaltigkeits-
strategie hinausgehend sollte als zeitlicher Zielho-
rizont das Jahr 2050 gewählt werden. Langfristziele 
sind notwendig, um bestimmte Entwicklungspfade 
mit Planungssicherheit in den nächsten Jahrzehnten 
vorgeben zu können. Daneben sollten die Ziele konti-
nuierlich weiterentwickelt und konkretisiert und ihre 
Einhaltung überwacht und bewertet werden.

Allgemeingültige Grundsätze des Ressourcenschut-
zes sind ein weiterer wesentlicher Bestandteil eines 
Stammgesetzes. Diese Grundsätze erlangen Gültigkeit 
für die gesamte nationale Rechtsordnung und sind 
beispielsweise beim Erlass neuer Regelungen sowie 
bei der Anwendung bestehenden Rechts zu beachten. 
Sie sind bei der behördlichen Ermessensausübung so-
wie bei der Gesetzesauslegung relevant und verleihen 
auf diese Weise dem Ressourcenschutz im gesamten 
Recht stärkeres Gewicht.51 Mit den Grundsätzen kann 
der Gesetzgeber die für das Ressourcenschutzrecht 
maßgebenden Rahmenbedingungen näher beschrei-
ben. Dem steht nicht entgegen, dass solche Vorschrif-
ten meist recht abstrakt und möglicherweise unscharf 
sind. Denn es geht um Wertgrundsätze, die orien-
tierenden Charakter haben und durch die weiteren 
Vorschriften des Ressourcenschutzgesetzes sowie des 

Fachrechts konkretisiert werden. Es bedarf folgender 
allgemeiner Grundsätze des Ressourcenschutzes:

Grundsätze des Ressourcenschutzes

Der Schutz der natürlichen Ressourcen ist, auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen, insbe-
sondere dadurch zu gewährleisten, dass

1.  natürliche Ressourcen so effizient wie möglich 
genutzt werden,

2.  nicht-erneuerbare Ressourcen geschont und im 
Rahmen der ökologischen und sozialen Tragfähig-
keit sparsam genutzt werden,52

3.  erneuerbare Ressourcen unter Beachtung ihrer 
Erneuerungsrate so genutzt werden, dass sie auf 
Dauer zur Verfügung stehen,53

4.  die Aufnahmefähigkeit und Belastbarkeit natürli-
cher Ressourcen unter Einhaltung eines angemes-
senen Sicherheitsabstands gewahrt werden,54

5.  bei der Nutzung natürlicher Ressourcen über den 
gesamten Lebenszyklus die Umwelt so wenig wie 
möglich beeinträchtigt wird und55 

6.  die Nutzung der natürlichen Ressourcen sozial 
gerecht gestaltet wird.

Zu empfehlen ist auch eine gesetzliche Pflicht für 
Ressourcenschutzprogramme. Zwar existiert auf 
Bundesebene das Deutsche Ressourceneffizienzpro-
gramm (ProgRess). Es besteht aber keine Pflicht zu 
dessen Fortschreibung. Die gesetzliche Verpflichtung 
sorgt für größere Kontinuität in der Ressourcenschutz-
politik.56 Ein Ressourcenschutzbeirat könnte die 
Bundesregierung beraten und auch bei der Erstellung 
und Fortschreibung des Ressourcenschutzprogramms 
unterstützen.

Darüber hinaus wäre ein allgemeines Ressourcen-
schutzgesetz der richtige Standort für unmittelbar 
ressourcenschützende Instrumente mit Querschnitt-
scharakter, denen es also an einem engen Bezug zum 
Fachrecht fehlt. Hierzu zählen etwa Anforderungen 
an die Gewinnung von Bodenschätzen. Mit diesem In-
strument könnten Vorgaben an die Art und Weise des 
Abbaus von Bodenschätzen etwa hinsichtlich einer 
Minimierung des Abraums aufgestellt werden.57 Ver-
ankert werden müssten diese Anforderungen an zent-
raler Stelle. Denn je nachdem, welchem Regelungsre-
gime die Planung und der Betrieb von Abbauvorhaben 
für den betreffenden Bodenschatz unterliegen, werden 
Genehmigungen sowohl nach Bergrecht als auch 
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nach Naturschutz-, Wasser- und Abgrabungsrecht 
erteilt.58 Auch Bewirtschaftungskonzepte der Länder 
für Bodenschätze könnten im Ressourcenschutzgesetz 
geregelt werden.

Daneben erscheint es sinnvoll, Produktherstellern 
aufzugeben, dass ein Nachfolgemodell mindestens 
gleiche, wenn nicht bessere Umwelteigenschaften 
aufweisen muss als das Vorgängermodell.

Weitere Instrumente, die an die Zertifizierung von 
Rohstoffen oder Rohstoffhandelsketten im Hinblick 
auf die Einhaltung bestimmter Mindeststandards bei 
der Rohstoffgewinnung und -aufbereitung anknüp-
fen59, könnten ebenfalls in einem übergreifenden 
Ressourcenschutzgesetz verankert werden. Wegen des 
dienenden Charakters von Zertifizierungen wäre eine 
Verknüpfung der Zertifizierung mit einem oder meh-
reren anderen Umweltschutzinstrument(en) erforder-
lich. Denkbar wären etwa eine entsprechende Kenn-
zeichnungspflicht, ökonomische Instrumente oder 
Vermarktungs- und Verwendungsregulierungen.60

Einzelheiten zur Zweck- und Rechtmäßigkeit dieser 
Instrumente sowie zu ihrer konkreten Ausgestaltung 
bedürfen noch der wissenschaftlichen Klärung.

Ein Stammgesetz des Ressourcenschutzes allein kann 
den Anpassungsbedarf im Recht an die Erfordernisse 
des Ressourcenschutzes jedoch nicht decken. Das 
Fachrecht muss ertüchtigt werden, damit es seinen 
Beitrag zum Ressourcenschutz leisten kann.

2. Integration des Ressourcenschutzes in 
das Fachrecht

Das Ressourcenschutzrecht muss – wie der Res-
sourcenschutz – die ganze Wertschöpfungskette der 
Ressourcen adressieren: Von der Gewinnung über 
die Verarbeitung zu einem Produkt und Nutzung des 
Produktes bis hin zur Wiedernutzung und zum Abfall-
stadium.61 Diese Stadien des Lebenszyklus unterliegen 
verschiedenen fachgesetzlichen Regelungsregimen. 
Beispielsweise sind für die Gewinnungsphase von 
Rohstoffen das Berg- und Abgrabungsrecht und das 
Planungsrecht relevant, in der Verarbeitungsphase ist 
neben dem Planungsrecht v. a. das Anlagenrecht der 
entscheidende Hebel, die Nutzungsphase von Pro-
dukten wird u. a. durch Anforderungen an Produkte 
determiniert und die Abfallphase durch das Kreislauf-
wirtschaftsrecht.

Dies zeigt, dass das Ressourcenschutzrecht nicht vor-
rangig entlang eines bestimmten Rechtsgebietes des 
Umweltrechts zu entwickeln ist. Vielmehr müssen alle 
ressourcenschutzrelevanten Rechtsgebiete ihren Teil 
zur Verwirklichung des Ressourcenschutzes beitragen.

Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, wie groß 
der Bedarf einer Weiterentwicklung der genannten 
Rechtsgebiete im Einzelnen ist. Beispielsweise ist der 
Ressourcenschutzgedanke im Kreislaufwirtschafts-
recht schon vergleichsweise stark verankert, wenn-
gleich es seine Möglichkeiten bei Weitem noch nicht 
ausgeschöpft hat.62 Der konkrete Weiterentwicklungs-
bedarf hängt auch sehr davon ab, welcher Lebens-
zyklusabschnitt ein besonders großes Potenzial für 
effektiven Ressourcenschutz bietet. So sind die Um-
weltauswirkungen der Rohstoffnutzung in den Phasen 
der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung besonders 
schwerwiegend.63 Gleichzeitig werden diese im Recht 
bislang noch nicht hinreichend berücksichtigt. In den 
Lebenszyklusabschnitten Produktnutzung und Abfall 
liegen hingegen noch die größten unerschlossenen 
Potenziale zur Steigerung der Rohstoffeffizienz.64

Nachfolgend werden übergreifende Ansätze für die 
Integration von Ressourcenschutzaspekten in einigen 
besonders relevanten übergreifenden Gebieten des 
Fachrechts beschrieben. Die Reihenfolge der Dar-
stellung hier orientiert sich dabei am Lebenszyklus-
gedanken. Zusätzlich sind Anpassungen des Rechts 
und neue rechtliche Instrumente zur Verankerung des 
Ressourcenschutzes in bestimmten Bedürfnisfeldern, 
z. B. Bauen und Wohnen, notwendig. Diese müssen 
die spezifischen Umweltauswirkungen, Eigenschaften 
und Verwendungen der in den Bedürfnisfeldern ein-
gesetzten Rohstoffe speziell adressieren und bedürfen 
daher einer gesonderten Darstellung, die hier nicht 
vorgenommen werden kann.65 

a) Raumordnungsrecht
Die Raumordnung, welche der strukturellen Ent-
wicklung und Gestaltung eines Gebiets dient, ist ein 
wichtiges Instrument zur Integration verschiedener 
Umweltbelange untereinander und das einzige über-
greifende Instrument zur Integration von Umwelt-
belangen mit anderen, konkurrierenden Raumnut-
zungsansprüchen. Daneben kommt der Raumordnung 
im Zusammenhang mit Standortentscheidungen bei 
raumbedeutsamen Planungen Bedeutung zu.66 
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Viele raumbedeutsame Planungen sind rohstoffrele-
vant, sei es, dass die geplanten Raumnutzungen eine 
Rohstoffinanspruchnahme erfordern (z. B. Infrastruk-
turen) oder dass es sich um Rohstoffgewinnungs-
vorhaben handelt. Über die Raumordnung könnten 
daher ressourcenschutzpolitische Zielsetzungen 
unterstützt und die Verwirklichung ressourcenrele-
vanter Fachpolitiken und Fachplanungen verwirk-
licht werden.67 Ressourcenschutzbelange müssen 
daher Bestandteil der Raumordnung werden. Hierzu 
bedarf es der Aufnahme des Ressourcenschutzes in 
die Grundsätze der Raumordnung, welche von den öf-
fentlichen Planungsträgern in der Abwägung oder bei 
der Ermessensausübung zu berücksichtigen sind. Es 
sollte daher der Ressourcenschutz in den umweltbe-
zogenen Planungsgrundsätzen umfassend verankert 
werden. Insbesondere sollten aber auch die Planung 
des Rohstoffabbaus und ihre gesetzliche Regelung 
im Raumordnungsgesetz (ROG) sowie auch in den 
landesrechtlichen Vorschriften zur Raumordnung  
dem Anliegen des Ressourcenschutzes besser Rech-
nung tragen, denn das Aufsuchen und Gewinnen von 
Rohstoffen wird derzeit vom Raumordnungsrecht nur 
unter dem Aspekt der Rohstoffsicherung betrachtet.68 
Zur Stärkung des Ressourcenschutzaspektes bei der 
Rohstoffgewinnung sollte der raumordnungsrechtli-
che Grundsatz der Rohstoffsicherung daher relativiert 
werden, indem bei der Sicherung, Aufsuchung und 
Gewinnung von Rohstoffen die ressourcenschutz-
bezogenen Belange der Sparsamkeit und Schonung 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus wäre das 
Verhältnis der Grundsätze der Rohstoffsicherung und 
des Ressourcenschutzes und wie im Konfliktfalle ein 
Ausgleich zwischen ihnen hergestellt werden kann, zu 
konkretisieren.69

b) Bauplanungsrecht
Auch das Bauplanungsrecht ist von eminenter Be-
deutung für den Ressourcenschutz. Mit bauplanungs-
rechtlichen Instrumenten wird über das Ob und Wie 
der baulichen Nutzung von Grund und Boden ent-
schieden und der Bausektor gehört in Deutschland 
zu den rohstoffintensivsten Wirtschaftszweigen.70 
Eine Analyse der in § 1 Absatz 6 des Baugesetzbuches 
(BauGB) genannten, bei der Bauleitplanung insbe-
sondere zu berücksichtigenden Belange des Umwelt-
schutzes ergibt, dass mit den Umweltmedien Was-
ser, Luft und Boden sowie Fläche und Biodiversität 
wichtige natürliche Ressourcen bereits genannt sind. 
Allerdings werden Rohstoffe bislang nicht erwähnt. 
Zur Verstärkung des Ressourcenschutzgedankens im 

Baugesetzbuch bedarf es daher der ausdrücklichen 
Nennung des sparsamen und effizienten Umgangs mit 
Rohstoffen als zu berücksichtigender Belang. Wegen 
des engen Sachzusammenhangs zwischen dem Roh-
stoff- und Energieverbrauch und aufgrund des in § 1 
Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe f) bereits ausgeprägten 
Effizienzansatzes, der auf Rohstoffe übertragbar ist, 
sollte die genannte Vorschrift ergänzt werden. 

Zur Konkretisierung sollte zudem in § 1a BauGB ein 
Grundsatz der schonenden und sparsamen Rohstoff-
nutzung aufgenommen werden, welcher vor allem an 
das Maß der baulichen Nutzung und die räumliche 
Stellung von baulichen Anlagen anknüpft. 
Dies soll die bei der baulichen Nutzung von Grund-
stücken notwendige Inanspruchnahme von Rohstof-
fen verringern. Alle baulichen Anlagen, also sowohl 
Gebäude als auch Infrastruktureinrichtungen wie 
Straßen und Wege sowie relevante Leitungsanlagen, 
Masten etc. sollen so errichtet werden, dass Rohstoffe 
sparsam und schonend eingesetzt werden. Dies zielt 
zum einen auf die Anordnung der baulichen Anla-
gen in der Fläche und zum anderen auf die bauliche 
Anlage selbst mit den für ihre Errichtung eingesetz-
ten Rohstoffen. Anknüpfungspunkte sind dabei die 
Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten der 
Gemeinde in ihren Bauleitplänen. So sollte insbeson-
dere Bezug auf die Möglichkeit der Festsetzung des 
Maßes der baulichen Nutzung, § 9 Absatz 1 Nummer 
1 BauGB, und der Stellung der baulichen Anlagen, 
§ 9 Absatz 1 Nummer 2 BauGB, im Bebauungsplan 
genommen werden, da je nach örtlicher Situation mit 
diesen Handlungsoptionen positive Effekte für einen 
sparsamen und schonenden Rohstoffeinsatz bewirkt 
werden können.

c) Bergrecht
Die Rohstoffgewinnung sogenannter bergfreier Boden-
schätze (neben Erdgas, Stein- und Braunkohle auch 
Metalle wie Eisen, Zink, Zinn und Kupfer71) richtet 
sich nach dem Bundesberggesetz (BBergG). Danach ist 
für das Aufsuchen bergfreier Rohstoffe eine Erlaubnis, 
für deren Gewinnung eine Bewilligung oder das sog. 
Bergwerkseigentum erforderlich. Die vorgenannten 
Berechtigungen hat die zuständige Bergbehörde auf 
Antrag zuzusprechen, wenn die gesetzlich geregelten 
Voraussetzungen vorliegen. Insoweit ist das Bergrecht 
bislang strikt auf den „Abbauauftrag“ gerichtet und 
bietet kaum Möglichkeiten, einen Antrag aus Gründen 
des Ressourcenschutzes abzulehnen.72 Darum ist im 
BBergG klarzustellen, dass Belange des Ressourcen-
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schutzes überwiegende öffentliche Interessen sein 
können, aufgrund derer die Erteilung von Bergbau-
berechtigungen sowie die Genehmigung des berg-
rechtlichen Betriebes beschränkt oder versagt werden 
können.73 Auch sollte die sogenannte Rohstoffsi-
cherungsklausel des § 48 Absatz 1 Satz 2 BBergG 
gestrichen werden, da sie im Zielkonflikt mit dem 
Ressourcenschutz steht und Missverständnisse bei der 
Rechtsauslegung vermieden werden sollten.

Von ebenso großer Wichtigkeit ist es, alle bergrecht-
lichen Zulassungen in ein behördliches Ermessen zu 
stellen. Dieses Ermessen, ausgerichtet an der Leitlinie 
nachhaltiger Bewirtschaftung des Untergrunds, würde 
die Beachtung der Festlegungen in Raumordnungs-
plänen und die Abwägung aller weiteren, v. a. ökolo-
gischen Belange verbessern. Insoweit soll die Behörde 
eine Alternativenprüfung durchführen können, die 
nach den Umständen z. B. mögliche Standortalternati-
ven, technische Alternativen und auch die Nulloption 
umfasst. Es soll erreicht werden, dass die Entschei-
dungen über das Aufsuchen sowie den Abbau zwar 
grundsätzlich nachfrageorientiert erfolgen, dass aber 
die ökologischen Aspekte und der Bedarf mehr als 
bisher entscheidungsrelevant sind.74

Neben den bergfreien Bodenschätzen kommt auch 
den im Eigentum des Grundeigentümers stehenden 
Bodenschätzen erhebliche volkswirtschaftliche Be-
deutung zu (bspw. für die Bauwirtschaft). Zu nennen 
sind hier insbesondere die oberirdisch zu gewinnen-
den Rohstoffe wie Kiese, Sande, natürliche Steine und 
Ton. Sie unterfallen zum Teil aus historischen Grün-
den nicht dem Regelungsregime des BBergG.75 Für das 
Ziel eines verbesserten Ressourcenschutzes ist zu prü-
fen, auch die bisher nicht vom BBergG erfassten sog. 
Grundeigentümerbodenschätze in den Anwendungs-
bereich des Gesetzes als grundeigene Bodenschätze 
mit einzubeziehen, da sie schon im Hinblick auf die 
bedeutenden Abbaumengen für den Ressourcenschutz 
höchst relevant sind. Daneben sollten die Kriterien für 
die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen bei Abbauvorhaben beispielsweise hinsichtlich 
der Größe der Abbaufläche strenger gefasst werden.

d) Immissionsschutzrecht
Das Immissionsschutzrecht ist das maßgebliche 
Regelungsregime für die Produktion, die Stoffe und 
Materialien einsetzt. Es ist mithin ein geeigneter 
Ansatzpunkt, um den Rohstoffschutz in Produktions-
prozesse zu integrieren. In den § 5 des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes (BImSchG) könnte hierzu eine 
Verpflichtung zum ressourcenschonenden Einsatz von 
Rohstoffen aufgenommen werden.76 Diese sollte auch 
eine Steuerung der in die Anlage gelangenden Ein-
satzstoffe hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen aus 
den Vorketten ermöglichen.

Die Rohstoffschutzgrundpflicht würde eine Lücke 
im Grundpflichtenkanon des BImSchG schließen. 
Sie würde insoweit über die bestehenden Pflichten 
hinausgehen, als dass sie – anders als die Pflicht zur 
Energieeffizienz und -sparsamkeit (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 
BImSchG) – auch Rohstoffe, die nicht als Energie-
träger genutzt werden, erfasste. Zum anderen würde 
eine solche Pflicht im Vergleich zur Grundpflicht der 
Abfallvermeidung und Abfallverwertung (§ 5 Abs. 1 
Nr. 3 BImSchG) dafür sorgen, dass der Gesichtspunkt 
der Rohstoffschonung nicht mehr nur vom Ende der 
Produktionsabläufe, sondern auch von der Input-Seite 
gedacht würde. Vorausgesetzt sie wird als eigenstän-
dige Betreibergrundpflicht ausformuliert, wäre sie 
gleichrangig mit den anderen Grundpflichten des § 5 
BImSchG und damit eine zentrale Anforderung an den 
Anlagenbetreiber.

Folgerichtig zur Ressourcenschutzgrundpflicht wäre 
eine Erweiterung der Verordnungsermächtigung gemäß 
§ 7 Abs. 1 BImSchG, weil damit erst die technischen 
Anforderungen an den Einsatz von Rohstoffen be-
stimmt werden. Auch sollte durch eine Ergänzung des 
Gesetzeszwecks nach § 1 BImSchG die notwendige Öff-
nung des BImSchG für eine originär auf den Ressour-
censchutz gerichtete Betreibergrundpflicht erfolgen.

e) Umweltprüfungsrecht
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hat den 
Zweck, die Auswirkungen von Vorhaben auf die Um-
welt zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten, 
um diese bei Verwaltungsentscheidungen über die 
Zulässigkeit solcher Vorhaben zu berücksichtigen.77 
Sie ist dabei in das eigentliche Zulassungsverfahren 
integriert als sog. „unselbständiger Teil des verwal-
tungsbehördlichen Verfahrens“ (§ 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG). Daher 
berücksichtigt die UVP nur Umweltauswirkungen, die 
für das jeweilige Vorhaben zulassungsrelevant sind. 
Folgerichtig zu einer Ausweitung der Zulassungs-
erfordernisse für bestimmte Vorhaben in Richtung 
Ressourcenschutz, z. B. im Bergrecht und im Immis-
sionsschutzrecht, sollte der Ressourcenschutz daher 
auch im Rahmen der UVP umfassend berücksichtigt 



15

werden. Derzeit zählen Rohstoffe wie Metalle und 
Mineralien nicht zu den Schutzgütern der Umwelt-
prüfung78, welche integrativ und in ihren Wechsel-
wirkungen betrachtet werden. Der aktuelle Vorschlag 
für eine Änderungsrichtlinie zur UVP-Richtlinie sieht 
ausdrücklich die Aufnahme der natürlichen Ressour-
ce „Fläche“ in den Schutzgutkatalog vor.79 Um die 
bestehenden Lücken vollständig zu schließen und 
sämtliche natürlichen Ressourcen zu erfassen, sollte 
geprüft werden, wie der Ressourcenschutzansatz 
unter anderem im Schutzgutkatalog des § 2 UVPG 
ausgebaut werden kann.80

Durch eine etwaige Erweiterung des Schutzgutkata-
logs in § 2 UVPG wäre der Ressourcenschutz zugleich 
verstärkt auch Prüfbestandteil der SUP. Dann muss 
auch der gemäß § 14g UVPG anzufertigende Umwelt-
bericht verstärkt dem Ressourcenschutzgedanken 
Rechnung tragen.81

f) Produktrecht
Anforderungen an Produkte bergen ein erhebliches 
Potenzial, Produkte und ihre Nutzung ressourceneffi-
zienter zu gestalten. Beispielsweise enthalten Pro-
dukte der Informations- und Kommunikationstech-
nik (IKT) oft besonders hohe Gehalte an kritischen 
Metallen und haben dabei eine vergleichsweise kurze 
Lebensdauer.
 
Generell sollten Produkte so gestaltet sein, dass sie 
langlebig und gut reparierbar sind und die Produkt-
gestaltung die Wiederverwendung von Komponenten 
sowie Um- und Aufrüstung erlaubt. Darüber hinaus ist 
es wichtig, dass die Produktgestaltung ein einfaches 
Recycling ermöglicht und dass die stoffliche Verwer-
tung verbessert wird. Auch ist es wünschenswert, dass 
bei der Produktgestaltung auf eine sparsame Ressour-
cenverwendung geachtet und weit möglichst Sekun-
därrohstoffe verwendet werden.82

Produktanforderungen sollten idealerweise auf euro-
päischer Ebene implementiert werden. Bestehende 
nationale Standards dürfen dabei allerdings nicht auf-
geweicht werden. Soweit energieverbrauchsrelevante 
Produkte betroffen sind, stellt hierfür die Ökodesign-
Richtlinie83 das rahmengebende Rechtsinstrument 
dar.84 Gemäß ihrem Anhang I ermöglicht die Richtlinie 
aber auch die Festlegung von ressourcenschützenden 
Produktanforderungen in ihren Durchführungsmaß-
nahmen und birgt daher ein großes Potenzial für den 
Ressourcenschutz.85 Die bislang erlassenen Durch-

führungsmaßnahmen adressieren allerdings fast nur 
die Energieeffizienz der regulierten Produkte, haupt-
sächlich weil bei den bislang behandelten Produkten 
häufig die Energieeffizienz in der Nutzungsphase die 
maßgeblichen Umweltwirkungen verursacht.86 Ein 
weiterer Grund ist, dass die bisherige Methodik der 
Produktanalyse noch nicht ausreichend auf Ressour-
censchutz abstellt. Für die praktische Umsetzung von 
Ressourcenschutzanforderungen an Produkte sind 
noch fachliche Fragen zu klären, z.B. hinsichtlich 
Methodik, geeigneter Parameter, Zweckmäßigkeit 
und Effektivität von Ökodesign-Anforderungen87. Das 
Umweltbundesamt bereitet dazu eigene Positionen 
mittels Forschungshaben vor.88 Auf Basis einer ver-
besserten Methode sollten praktikable Anforderungen 
für die Erhöhung der Ressourceneffizienz energie-
verbrauchsrelevanter Produkte identifiziert werden. 
Mit den dann gewonnenen Erfahrungen ist eine 
Ausweitung des Anwendungsbereichs der Ökodesign-
Richtlinie intensiv zu prüfen, um die Voraussetzungen 
für europaweit einheitliche Produktanforderungen zur 
Erhöhung der Ressourceneffizienz zu schaffen.

Produktanforderungen könnten im Übrigen auch 
national verankert werden, wenn es an einer europa-
weiten Harmonisierung fehlt und die Festlegungen 
des Unionsrechts über den freien Warenverkehr nicht 
entgegenstehen.

Im Bereich Bauprodukte eröffnet die ab Juli 2013 
geltende europäische Bauproduktenverordnung89 den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ressourcenschutzbe-
zogene Anforderungen an Bauprodukte zu normieren 
und dadurch den Anstoß für eine Ausweitung auf 
die europäische Ebene zu geben.90 In Deutschland 
sind Ansatzpunkte für entsprechende Regelungen zu 
Bauprodukten im Kreislaufwirtschaftsrecht (§§ 23, 24 
KrWG, s.u.) und im Bauordnungsrecht denkbar, wobei 
letzteres in den Zuständigkeitsbereich der Länder fiele 
(ARGEBAU, DIBt).

g) Kreislaufwirtschaftsrecht 
Ziel des Kreislaufwirtschaftsrechts ist es, das Entste-
hen von Abfällen zu vermeiden und das Gefährdungs-
potential von unvermeidbaren Abfällen zu vermin-
dern. Durch Wiederverwendung, Recycling oder 
Verwertung soll der Bedarf an primären Rohstoffen 
reduziert werden.

Anreize zur Abfallvermeidung wird das derzeit 
vom Bund unter Beteiligung der Länder erarbeite-
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te nationale Abfallvermeidungsprogramm liefern, 
das öffentlichen Trägern konkrete Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung empfiehlt und die Entkopplung des 
Wirtschaftswachstums von den mit der Abfallerzeu-
gung verbundenen Umweltauswirkungen bezweckt. 
Dazu wird das Programm entlang der Wertschöp-
fungskette sowohl bestimmte Instrumente zur Ver-
meidung in den Blick nehmen wie auch spezifische 
Stoffströme, die Ressourcenschonungspotentiale er-
kennen lassen (z.B. Lebensmittelabfälle) adressieren. 
Im Rahmen der Umsetzung sind die im Abfallvermei-
dungsprogramm aufgezeigten Anknüpfungspunkte im 
engen Dialog mit den Akteuren auszufüllen.

Erhebliche Ressourcenschonungseffekte lassen sich 
durch eine konsequente Umsetzung der im Kreis-
laufwirtschaftsgesetz festgelegten Abfallhierarchie 
erzielen, etwa durch eine bessere Verwertung der 
gemischten gewerblichen Siedlungsabfälle, indem das 
Recycling gegenüber anderen Verwertungsoptionen 
gestärkt wird. Dazu ist die Gewerbeabfallverordnung 
anzupassen.

Zur Erreichung der Ziele des Abfallrechts können 
Produktanforderungen formuliert werden, die bereits 
an den der  Wiederverwendung bzw. dem Recyc-
ling vorgelagerten Lebensphasen eines Produktes 
(Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Gebrauch) 
ansetzen. Darüber hinaus kann die Verantwortung für 
die Entsorgungsphase beispielsweise den Herstellern 
übertragen werden. Im Kreislaufwirtschaftsgesetz 
ist das Prinzip der Produktverantwortung als eigene 
Grundpflicht ausgestaltet. Danach sind Produkte mög-
lichst so zu gestalten, dass bei deren Herstellung und 
Gebrauch das Entstehen von Abfällen vermieden wird, 
u. a. dadurch dass die Produkte mehrfach verwendbar 
und langlebig sind oder bei ihrer Herstellung vorran-
gig Abfälle und Sekundärrohstoffe verwendet werden. 
Die Hersteller sind allerdings erst dann verpflichtet ih-
rer Produktverantwortung nachzukommen, wenn die-
se in speziellen Rechtsnormen  konkretisiert wurde. 
Die in den Verordnungsermächtigungen des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes vorhandenen Möglichkeiten kön-
nen zum einen besser genutzt und die vorhandenen 
Spielräume ausgeschöpft werden, zum anderen kann 
die Produktverantwortung auf neue Produktgruppen 
ausgedehnt werden91 und vielleicht Anforderungen 
an noch nicht regulierte Produkte stellen z.B. für 
bestimmte Teile von Windkraftanlagen. Zudem könnte 
die Produktverantwortung dahingehend ausgestaltet 
werden, bei Markteinführung für neue Produkte z.B. 

mit Mikrokunststoffen den Nachweis eines schlüssigen 
Entsorgungskonzepts zu verlangen. Auch könnte für 
bestimmte Produkte diskutiert werden, eine geregelte 
und kontrollierte Zwischenlagerung einzuführen, bis 
diese einem Recycling zugänglich sind. Überlegens-
wert erscheint daneben, wie eine Fortentwicklung 
der Produktverantwortung zu einer Materialverant-
wortung, die bereits bei den eingesetzten Rohstoffen 
ansetzt, ausgestaltet werden könnte oder inwieweit 
andere Modelle wie etwa Zertifizierungssysteme dazu 
besser geeignet erscheinen, wie z.B. bei Textilien.92 

Entsprechend der bisherigen sektoralen Konkreti-
sierung der Produktverantwortung für bestimmte 
Produktgruppen (z. B. Verpackungen93, Elektro- und 
Elektronikgeräte94, Batterien und Akkumulatoren95 
und Altfahrzeuge96) ist zu prüfen, inwieweit die Anfor-
derungen an bereits der Produktverantwortung unter-
liegende Produkte weiterentwickelt werden sollten. In 
einigen Bereichen sind die Verpflichtungen zu allge-
mein formuliert und es fehlt an wirksamen Sanktions-
möglichkeiten. Verbesserungspotentiale bestehen z.B. 
bei den im Gewerbe anfallenden „gemischten Verpa-
ckungsabfällen, nicht differenzierbar“, bei denen eine 
stoffliche Verwertung kaum stattfindet und Sekundär-
rohstoffpotentiale ungenutzt verbleiben. Im Bereich 
der Elektro- und Elektronikgeräte und Altfahrzeuge 
könnte bestehenden Defiziten bei der Reparierbarkeit, 
Separierbarkeit und Demontagefreundlichkeit durch 
konkretisierende Anforderungen an die Produktgestal-
tung begegnet werden. Im Bereich der Verpackungs-
abfälle bestehen weiterhin Vermeidungspotentiale, da 
viele Produkte mit einem höheren Materialeinsatz ver-
packt werden als notwendig. Weiterhin könnten Anrei-
ze zum Einsatz von Sekundärrohstoffen die Nachfrage 
nach hochwertigen, aus Abfällen zurückgewonnenen 
Wertstoffen, setzen und den Einsatz anspruchsvoller 
Verwertungsverfahren fördern.

Daneben könnten bestehende Lenkungsinstrumente 
weiterentwickelt werden, indem z.B. statische Sam-
mel- und Verwertungsquoten für Verpackungen, 
Elektro- und Elektronikgeräte, Altfahrzeuge und 
Batterien/Akkumulatoren durch bestimmte dynami-
sche, „selbstlernende“ Quoten für einen regelmäßigen 
Anpassungsprozess an erreichte Technikstandards 
sorgen.97 Material-spezifische Recyclingquoten sollten 
die geltenden produktabfall- und massebezogenen 
Quoten ergänzen und auf umweltrelevante, aber nicht 
masserelevante Rohstoffe (z. B. kritische Metalle) aus-
gerichtet werden. Des Weiteren ist zu überlegen, wie 
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die Recyclingfähigkeit grafischer Papiere gesteigert 
werden kann. 

3. Weiterentwicklung von Regelungen im 
bürgerlichen Recht

Regelungen zum Erreichen von Ressourcenschutz-
zielen sind aber nicht allein eine Domäne des öf-
fentlichen Rechts. Gerade die Lebenszyklusphase 
der Produktnutzung wird stark von zivilrechtlichen 
Regelungen bestimmt. 

Das bürgerliche Recht stellt eine Reihe von Vertragsty-
pen zur Verfügung, mit deren Hilfe Zugang zu einem 
Produkt zum Zwecke seiner Nutzung erlangt werden 
kann. Dies kann etwa in Form des Produktkaufs oder 
durch die Miete von Gegenständen erfolgen. Das bür-
gerliche Recht ist dabei vorrangig auf einen Ausgleich 
der Interessen der Vertragsparteien gerichtet und 
bezweckt nicht den Schutz öffentlicher Gemeinwohl-
interessen wie etwa den Ressourcenschutz. Dies soll 
auch so bleiben und systemwidrige Regelungen zum 
Ressourcenschutz sollen das Zivilrecht nicht über-
frachten. Allerdings sollten die Augen auch nicht vor 
der Tatsache verschlossen werden, dass das Zivilrecht 
den Rechtsrahmen für Konsumentscheidungen bildet. 
Daher sollten die Möglichkeiten im Zivilrecht genutzt 
werden, ressourcenschonende Konsumentscheidun-
gen zu begünstigen oder sogar zu induzieren.

Der Kauf ist die verbreiteteste Form des Nutzungs-
zugangs. Eine besonders effektive Stärkung des 
ressourcenschonenden Konsums könnte durch eine 
Änderung im kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht 
erreicht werden. Der Käufer eines mangelhaften 
Produktes übt sein Wahlrecht zwischen Neuliefe-
rung eines gleichen Produkts und Reparatur des 
mangelhaften Produktes98 in der Praxis regelmäßig 
dahingehend aus, dass er sich für das neue Produkt 
entscheidet. Dies führt zu einer Erhöhung der Pro-
dukt- und Stoffströme, weil die Hersteller zusätzliche 
Produkte herstellen, um den Bedarf an Ersatzproduk-
ten für mangelhafte Produkte zu decken. Auch werden 
Anstrengungen für eine bessere Reparierbarkeit von 
Produkten so nicht unterstützt. Daher könnte der Käu-
fer im Gewährleistungsfall vorrangig auf die Reparatur 
verwiesen werden.99 Vor einer Änderung des Bürgerli-
chen Gesetzbuches bedürfte es hierfür freilich der Än-
derung der dem Käuferwahlrecht zugrunde liegenden 
europäischen Vorschrift.100 Ergänzend bedarf es einer 
Konkretisierung der Maßstäbe, wann der Verkäufer 
im Ausnahmefall doch ein neues Produkt nachliefern 
darf, für die Fälle, in denen eine Reparatur tatsäch-
lich unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. 
Anforderungen an die Reparierbarkeit von Produkten 
könnten hier helfen, diese Maßstäbe zu setzen und 
auch einer Umgehung des Vorrangs der Reparatur 
vorbeugen.101

6. Fazit und Ausblick
Die Forschungen und Überlegungen für die Stärkung 
des Ressourcenschutzes durch rechtliche Instrumente 
müssen sich einer Reihe von Herausforderungen stel-
len. Dazu zählen der Querschnittscharakter des Rege-
lungsgegenstands, die Beachtung des Mehrebenen-
systems und die Vielfalt und Vielzahl der potenziellen 
Regelungen unterworfenen natürlichen Ressourcen 
sowie Akteure.

Besondere Aufmerksamkeit muss künftig auch der 
Frage gewidmet werden, wie bei der Steuerung der 
Ressourcennutzung sinnvoll mit deren internationaler 
Dimension umgegangen werden kann. Der - unab-
dingbaren - nationalen Regulierung ist die Ressour-

cennutzung nur partiell zugänglich. Lösungen müssen 
daneben auf europäischer und vor allem auch auf in-
ternationaler Ebene gefunden werden. Optionen sind 
hier u. a. unilaterale Maßnahmen, die auf die Einhal-
tung bestimmter Umweltstandards bei der Rohstoffge-
winnung abzielen (z. B. über Zertifizierungssysteme), 
die Integration des Ressourcenschutzes in bilaterale 
und multilaterale Abkommen der Außenwirtschaft 
und der Entwicklungszusammenarbeit sowie eine 
weltweit geltende Konvention zum Schutz der natürli-
chen Ressourcen.102

Das Umweltbundesamt hat mit seiner rechtswissen-
schaftlichen Forschung der vergangenen Jahre be-



18

gonnen, Eckpunkte und Grundlagen für ein künftiges 
Ressourcenschutzrecht auszuarbeiten.103 Wenngleich 
sich dieses Positionspapier auf die abiotischen, nicht-
energetisch genutzten Rohstoffe konzentriert, sind 
seine Grundaussagen (v. a. Inputsteuerung, Lebens-
zyklusgedanke, Kombination aus übergreifenden und 
ressourcenspezifischen Instrumenten und Integration 
ins Fachrecht) auf viele andere Ressourcen übertrag-
bar. Dies gilt besonders für die biotischen Rohstoffe 
und die energetisch-genutzten Rohstoffe, aber auch 
für die anderen Quellen für Wertschöpfungsprozesse. 
Aufgabe zukünftiger Forschung wird es daher auch 
sein, Maßnahmen und Instrumente für die nach-
haltige Nutzung weiterer natürlicher Ressourcen zu 
entwickeln.

Auch wenn noch weiterer Forschungsbedarf besteht, 
zeigen sich in der Zwischenbilanz einige aussichts-
reiche Wege. Dem ständigen Fortgang der Forschung 
entsprechend wird sich auch das Ressourcenschutz-
recht schrittweise weiter entwickeln. Erste Handlungs-
optionen liegen nunmehr vor.
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